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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Helin Evrim Sommer, Michel Brandt, Christine Buchholz,  
Andrej Hunko, Ulla Jelpke, Tobias Pflüger, Dr. Petra Sitte, Kathrin Vogler und der  
Fraktion DIE LINKE. 

Unterstützungsleistungen Deutschlands für die selbstverwalteten Gebiete in Nord- 
und Ostsyrien 

Der Krieg in und um Syrien ist nach Ansicht der Fragesteller eine der größten 
menschlichen Tragödien der Gegenwart. Seit 2011 wurden über eine halbe Mil-
lion Menschen getötet, über 14 Millionen Syrerinnen und Syrer sind innerhalb 
und außerhalb des Landes auf der Flucht und die Infrastruktur ist in weiten Teilen 
zerstört. Fast 19 Millionen Menschen in und um Syrien sind aktuell auf humani-
täre Hilfe angewiesen. Seit 2011 ist die durchschnittliche Lebenserwartung der syri-
schen Bevölkerung um 20 Jahre gesunken (vgl. https://medeor.de/de/hilfsprojekte/ 
katastrophenhilfe/buergerkrieg-in-syrien.html, abgerufen am 20. Februar 2019). 
Die anfangs friedlichen Proteste der syrischen Bevölkerung gegen das Regime 
Baschar al-Assads haben sich nach ihrer Niederschlagung durch staatliche Sicher-
heitskräfte schnell zu einem internen bewaffneten Konflikt mit internationaler 
Beteiligung Russlands, der USA, der Türkei und des Iran ausgeweitet. Durch den 
frühzeitigen kampflosen Rückzug des syrischen Regimes aus dem Norden des 
Landes konnte sich dort unter der Selbstbezeichnung „Demokratische Konföde-
ration Nord- und Ostsyrien/Rojava“ eine de facto autonome Selbstverwaltung un-
ter kurdischer Führung etablieren, die auch bei der nichtkurdischen Bevölkerung 
Unterstützung findet. Nach Ansicht der Fragesteller stellt die Selbstverwaltung 
gleichermaßen eine demokratische Alternative zum syrischen Regime wie zur be-
waffneten islamistischen Opposition dar, die beide zu ihrer Herrschaftssicherung 
exzessiv Gewalt einsetzen. 
Das kurdisch geführte Militärbündnis der „Syrischen Demokratischen Kräfte“ 
(SDF) ist zudem der militärische Hauptverbündete der von den USA angeführten 
internationalen Allianz gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS), dem es ab 
2014 gelang, in weiten Teilen Syriens und im Nachbarland Irak eine quasistaatli-
che Terrorherrschaft auszuüben. Die SDF haben nach Einschätzung der Frage-
steller den militärischen Hauptanteil daran, dass der IS in den Bodenkämpfen 
zwischenzeitlich praktisch besiegt bzw. als territoriale Größe ausgeschaltet wer-
den konnte. 
Da das Kernterritorium der Selbstverwaltung vom Krieg bislang weitgehend ver-
schont geblieben ist, haben dort zahlreiche Binnenvertriebene aus anderen Lan-
desteilen Syriens eine sichere Zuflucht gefunden. Destabilisierend wirkt sich seit 
längerem die Blockade der humanitären Zugänge durch den benachbarten NATO-
Bündnispartner Türkei aus, der im Syrienkrieg die bewaffnete islamistische Op-
position unterstützt (vgl. www.mena-watch.com/tuerkei-erkennt-territoriums 
erweiterung-der-islamisten-in-nordsyrien-an/, abgerufen am 21. Februar 2019), 
sowie das Ausmaß der kriegsbedingten Zerstörungen der Infrastrukturen in den 

juris Lex QS
30042024 ()



Drucksache 19/8775 (neu) – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

 
Territorien, die die SDF im Zuge ihres militärischen Vormarsches aus den Hän-
den des IS befreien konnten. Aus Sicht der Fragesteller ist zu begrüßen, dass die 
Bundesregierung im Rahmen ihres „Whole of Syria“-Ansatzes neben humanitä-
rer Hilfe auch einige Rehabilitationsmaßnahmen für Infrastrukturen in den Sek-
toren Gesundheit, Wasserversorgung, Bildungszugang sowie Maßnahmen zur 
Schaffung einfacher Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bevölkerung bewilligt 
hat. Von den hierfür zuletzt bereitgestellten Finanzmitteln in Höhe von 
104,7 Mio. Euro wurden nach Angaben der Bundesregierung allerdings lediglich 
knapp 10 Mio. Euro in den von der Selbstverwaltung kontrollierten Gebieten um-
gesetzt (vgl. Antwort der Bundesregierung zu Frage 28 auf Bundestagsdrucksa-
che 19/848). Nach Ansicht der Fragesteller dürften sich die Bedarfe zwischen-
zeitlich deutlich erhöht haben. Erhebliche Zusatzkosten entstehen der Selbstver-
waltung darüber hinaus durch die Unterbringung und Versorgung von zahlreichen 
festgenommenen IS-Kämpfern (in Gefängnissen) und ihren Familienangehörigen 
(in Camps), worunter sich auch eine Anzahl von Erwachsenen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit im mittleren zweistelligen Bereich befinden soll (vgl. Ant-
wort der Bundesregierung zu Frage 3 auf Bundestagsdrucksache 19/3909). 
Der von US-Präsident Donald Trump angekündigte baldige Truppenabzug der 
USA aus Nord- und Ostsyrien könnte nach Einschätzung der Fragesteller von der 
Türkei und dem syrischen Regime genutzt werden, um die Selbstverwaltung mi-
litärisch anzugreifen. Bereits Anfang 2018 hat die türkische Armee im Bündnis 
mit pro-türkischen Islamistengruppen den kurdischen Selbstverwaltungskanton 
Afrin in Nordwestsyrien völkerrechtswidrig okkupiert (vgl. www.mdr.de/ 
nachrichten/politik/ausland/bundestag-gutachten-tuerkei-besatzer-in-syrien- 
kurden-ypg-100.html, abgerufen am 21. Februar 2019). Das Regime in Damas-
kus behält sich im Fall des Scheiterns der Verhandlungen mit den Kurden aus-
drücklich die militärische Rückeroberung ganz Syriens vor. Die größten Knack-
punkte sind hierbei der künftige politische Status der Selbstverwaltung in Nord- 
und Ostsyrien sowie der Fortbestand von eigenen kurdischen Sicherheitskräften 
(vgl. www.tagesschau.de/ausland/assad-kurden-101.html, abgerufen am 21. Feb-
ruar 2019). 
Angesichts dessen stellt sich aus Sicht der Fragesteller die Frage, mit welchen 
Maßnahmen die Bundesregierung dazu beitragen will, die erzielten Erfolge im 
Kampf gegen den IS abzusichern und die Situation in den von den SDF kontrol-
lierten Territorien zu stabilisieren. Die bisher von der Bundesregierung geleistete 
Unterstützung zur Rehabilitierung bzw. Stabilisierung zeigt, dass hierfür keine 
völkerrechtliche Anerkennung der „Demokratischen Konföderation Nord- und 
Ostsyrien“ erforderlich ist, zumal dies nach Kenntnis der Fragesteller von der po-
litischen Führung der Selbstverwaltung auch nicht verlangt wird. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. In welchen Bereichen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung durch wen 

die in ihrer Antwort zu Frage 28 auf Bundestagsdrucksache 19/848 aufge-
führten knapp 10 Mio. Euro in den von der Selbstverwaltung kontrollierten 
Gebieten konkret umgesetzt (bitte nach Projektmaßnahme, Laufzeit, Förder-
volumen und Durchführungsorganisation bzw. Projektpartner auflisten)? 

2. In welchem Umfang hat die Bundesregierung aktuell Finanzmittel für die in 
ihrer Antwort  zu Frage 28 auf Bundestagsdrucksache 19/848 genannten 
Zwecke bereitgestellt, die in den von der Selbstverwaltung kontrollierten Ge-
bieten umgesetzt werden (bitte erläutern)? 
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3. Welche grundsätzlichen Möglichkeiten sind nach Auffassung der Bundesre-
gierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt gemäß dem Förderkonzept des Aus-
wärtigen Amts für Projekte zur Unterstützung von internationalen Maßnah-
men auf den Gebieten Krisenprävention, Friedenserhaltung und Konfliktbe-
wältigung sowie gemäß dem Strategiepapier des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung „Entwicklung für Frieden 
und Sicherheit. Entwicklungspolitisches Engagement im Kontext von Kon-
flikt, Fragilität und Gewalt“ gegeben, um Stabilisierungsmaßnahmen in den 
von der Selbstverwaltung kontrollierten Gebieten in Nord- und Ostsyrien 
durchzuführen (vgl. Antwort der Bundesregierung zu Frage 23 auf Bundes-
tagsdrucksache 19/848, bitte erläutern)? 

4. Wie viele Binnenvertriebene aus anderen Landesteilen Syriens haben nach 
Kenntnis der Bundesregierung derzeit Zuflucht in den von der Selbstverwal-
tung kontrollierten Gebieten gefunden, wie ist es um die humanitäre Grund-
versorgung der Binnenvertriebenen bestellt, und in welchen Bereichen be-
stehen nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell die größten humanitären 
Bedarfe? 

5. Welche nationalen (syrischen) und internationalen Hilfsorganisationen ha-
ben aktuell Zugang zu den von der Selbstverwaltung kontrollierten Gebieten 
und unterstützen die dorthin Geflüchteten humanitär (vgl. Antwort der Bun-
desregierung zu Frage 24 auf Bundestagsdrucksache 19/848)? 

6. Welche in der Türkei registrierten humanitären Nichtregierungsorganisatio-
nen haben nach Kenntnis der Bundesregierung bislang in welchen Bereichen 
Unterstützungsleistungen im Norden Syriens umgesetzt, und konnte nach 
Kenntnis der Bundesregierung davon explizit auch die Bevölkerung in den 
von der Selbstverwaltung kontrollierten Gebieten profitieren (vgl. Antwort 
der Bundesregierung zu Frage 25 auf Bundestagsdrucksache 19/848)? 

7. Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung die aktuelle Situation beim Wa-
rentransit und Personenverkehr an den direkten Grenzübergängen an der tür-
kisch-syrischen Grenze zu Gebieten, die unter Kontrolle der SDF bzw. der 
kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG stehen? 

8. Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung die aktuelle Situation bei der 
medizinischen Basisversorgung der Bevölkerung in den von der Selbstver-
waltung kontrollierten Gebieten, und in welchem Umfang bestehen nach 
Kenntnis der Bundesregierung derzeit auch Möglichkeiten zur stationären 
und medikamentösen Behandlung von schweren chronischen Krankheiten 
wie Tumorerkrankungen, HIV/AIDS, Tuberkulose, Poliomyelitis und ande-
ren gefährlichen Infektionskrankheiten, Stoffwechselkrankheiten wie Diabe-
tes, Herz-Kreislauferkrankungen sowie zur Durchführung von Organtrans-
plantationen, Augenoperationen, Entbindungen und anderen notwendigen 
chirurgischen Eingriffen? 

9. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung das Ausmaß der kriegsbe-
dingten Zerstörungen der zentralen Infrastrukturen (Trinkwasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Energieversorgung, Schienennetz, Verkehrswege, 
Wohnhäuser, Schulen, Gesundheitseinrichtungen etc.) in den Gebieten, die 
die SDF aus den Händen des IS befreit haben, und welcher Kostenaufwand 
ist nach Kenntnis der Bundesregierung für ihre Rehabilitierung derzeit zu 
veranschlagen (bitte ggf. auch Schätzungen angeben)? 

10. In welchem Umfang ist nach Kenntnis der Bundesregierung in den vom IS 
befreiten Gebieten, die aktuell von der Selbstverwaltung kontrolliert werden, 
eine humanitäre Minenräumung bzw. anderweitige Kampfstoffbeseitigung 
erforderlich, und welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung derzeit, 
um die Durchführung von Dekontaminierungsmaßnahmen in diesen Gebie-
ten zu unterstützen (bitte erläutern)? 
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11. Welche Fortschritte konnten nach Kenntnis der Bundesregierung bislang bei 

der Rehabilitierung von zentralen Infrastrukturen in der stark zerstörten Stadt 
Raqqa seit ihrer Befreiung vom IS erzielt werden, in welchem Umfang wur-
den seitdem durch wen vorhandene explosive Kampfmittelrückstände besei-
tigt, und in welchem Umfang hat bereits ein Wiederaufbau von Wohnunter-
künften stattgefunden, um die sichere Rückkehr von geflohenen Zivilistin-
nen und Zivilisten zu ermöglichen (vgl. Antwort der Bundesregierung zu 
Frage 30 auf Bundestagsdrucksache 19/848, bitte erläutern)? 

12. In welchem finanziellen Umfang und in welchen Bereichen haben die USA 
oder ggf. auch welche anderen Mitglieder der Anti-IS-Allianz nach Kenntnis 
der Bundesregierung bislang die Beseitigung von kriegsbedingten Zerstörun-
gen von zentralen Infrastrukturen bzw. den wirtschaftlichen Wiederaufbau 
in den vom IS befreiten Gebieten unterstützt, die aktuell von der Selbstver-
waltung bzw. von den mit den USA militärisch verbündeten, kurdisch ge-
führten SDF kontrolliert werden (bitte erläutern)? 

13. Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung bislang nach Ansicht der Fra-
gesteller nur in vergleichsweise bescheidenem Umfang finanzielle Hilfen zur 
Rehabilitierung bzw. Stabilisierung in den von der Selbstverwaltung kontrol-
lierten Gebieten bereitgestellt (vgl. Antwort der Bundesregierung zu 
Frage 28 auf Bundestagsdrucksache 19/848), obwohl sie nach eigenen An-
gaben die kurdisch geführten SDF „weiterhin (als) ein(en) wichtige(n) Part-
ner der Anti-IS-Koalition im Kampf gegen ‚IS‘ in Syrien“ betrachtet (Ant-
wort zu Frage 33 auf Bundestagsdrucksache 19/848), und welche Bedeutung 
misst die Bundesregierung der Stabilisierung der von der Selbstverwaltung 
kontrollierten Gebiete für den militärischen Erfolg über den IS sowie für die 
zivile Konfliktbearbeitung in Syrien und die sozialen und wirtschaftlichen 
Zukunftsperspektiven der in diesen Gebieten lebenden bzw. dorthin zurück-
kehrenden syrischen Bevölkerung bei (bitte erläutern)? 

14. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Haftbedingungen von 
mutmaßlichen IS-Terroristen, die in den von der Selbstverwaltung kontrol-
lierten Gebieten gefangen genommen wurden, und wie sind nach Kenntnis 
der Bundesregierung die humanitären Bedingungen für die Familienangehö-
rigen von inhaftierten mutmaßlichen IS-Terroristen, die derzeit in Camps in 
Nordsyrien untergebracht sind (vgl. www.zeit.de/2018/43/islamischer-staat- 
syrien-rueckkehr-verhandlung, abgerufen am 21. Februar 2019)? 

15. Welche Sicherheitsvorkehrungen haben nach Kenntnis der Bundesregierung 
die kurdischen Sicherheitskräfte in den Gefängnissen mit inhaftierten mut-
maßlichen IS-Terroristen bzw. in Camps mit Familienangehörigen von IS-
Terroristen ergriffen, und welchen Beitrag hat die Bundesregierung bislang 
geleistet, um die kurdischen Sicherheitskräfte bei der Gefahrenabwehr von 
ehemaligen mutmaßlichen IS-Terroristen und ihren möglicherweise mit ra-
dikalem Gedankengut indoktrinierten Familienangehörigen zu unterstützen, 
damit diese nicht illegal in ihre jeweiligen Herkunftsstaaten ausreisen kön-
nen, um dort ggf. terroristische Anschläge zu begehen (bitte erläutern)? 

16. Mit welchen Stellen in der „Demokratischen Konföderation Nord- und Ost-
syrien“ arbeitet der Bundesnachrichtendienst (BND) nach Kenntnis der Bun-
desregierung aktuell zusammen, um vor Ort inhaftierte mutmaßliche IS-Ter-
roristen mit deutscher Staatsangehörigkeit bzw. mit Herkunftsbezug zu 
Deutschland zu verhören, und ist der BND bei diesen Verhören im Auftrag 
der Bundesregierung aktiv geworden (vgl. www.n-tv.de/politik/BND- 
verhoert-deutsche-Islamisten-in-Syrien-article20863313.html, abgerufen am 
21. Februar 2019; bitte erläutern)? 
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17. In wie vielen Fällen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung bei festge-

nommenen IS-Kämpfern durch kurdische Sicherheitskräfte deutsche Reise-
pässe bzw. Ausweisdokumente beschlagnahmt, und mit welchem Ergebnis 
hat die Bundesregierung diese Möglichkeit bislang zur Identitätsfeststellung 
von mutmaßlichen IS-Terroristen aus Deutschland genutzt (bitte erläutern)?  

18. Aus welchen Gründen will die Bundesregierung keine offiziellen Kontakte 
zur Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien aufnehmen, um die Ausliefe-
rung von mutmaßlichen IS-Terroristen mit deutscher Staatsangehörigkeit 
bzw. mit Herkunftsbezug zu Deutschland zu erreichen (vgl. www.bundestag. 
de/mediathek?videoid=7328257#url=bWVkaWF0aGVrb3ZlcmxheT92a 
WRlb2lkPTczMjgyNTc=&mod=mediathek, abgerufen am 21. Februar 2019; 
bitte erläutern)? 

19. Über wie viele Angehörige und welche Waffenausstattung verfügen nach 
Kenntnis der Bundesregierung – ggf. auch aus eigenen nachrichtendienstli-
chen oder fremden Quellen – aktuell die kurdisch geführten SDF als Partner 
der Anti-IS-Koalition, an der auch Deutschland beteiligt ist? 

20. Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Umsetzungsstand 
bei dem angekündigten US-Truppenabzug aus den von der Selbstverwaltung 
kontrollierten Gebieten in Nord- und Ostsyrien, und wie viele US-Truppen-
angehörige haben nach Kenntnis der Bundesregierung das bisherige Einsatz-
gebiet bereits verlassen? 

21. Über wie viele Angehörige und welche Waffenausstattung verfügen nach 
Kenntnis der Bundesregierung – ggf. auch aus eigenen nachrichtendienstli-
chen oder fremden Quellen – aktuell die regulären syrischen Streitkräfte und 
die mit ihnen verbündeten irregulären Pro-Regime-Kräfte (z. B. syrische Ti-
ger Forces bzw. Qawat Al-Nimr, libanesische Hisbollah-Miliz, iranische Re-
volutionsgarden, Hazara-Milizionäre aus Afghanistan etc.) in den von ihnen 
kontrollierten Territorien der Arabischen Republik Syrien, und wie viele be-
waffnete Kräfte davon sind derzeit an bzw. im näheren Umfeld der militäri-
schen Kontaktlinie zu den kurdisch geführten SDF disloziert (sofern mög-
lich, bitte getrennt nach regulären syrischen Teilstreitkräften und irregulären 
Pro-Regime-Kräften ausweisen)? 

22. In welchem Umfang sind nach Kenntnis der Bundesregierung – ggf. auch 
aus eigenen nachrichtendienstlichen oder fremden Quellen – während des 
Syrienkonflikts die syrischen Streitkräfte bzw. die bewaffneten Angehörigen 
von Pro-Regime-Kräften mit den kurdisch geführten SDF bzw. den kurdi-
schen Volksverteidigungseinheiten YPG bislang in militärische Kampfhand-
lungen verwickelt gewesen? 

23. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung – ggf. auch aus eigenen nach-
richtendienstlichen oder fremden Quellen – über gemeinsame militärische 
Kooperationen zwischen den syrischen Streitkräften und den kurdisch ge-
führten SDF, um militärstrategisch bedeutsame Frontabschnitte zu sichern 
bzw. mögliche Angriffe der Türkei und der mit ihr verbündeten, regime-
feindlichen syrischen Proxymilizen in der Region um die Stadt Manbidsch 
in Nordsyrien abzuschrecken? 
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24. Was hat die Bundesregierung bislang auf bilateraler Ebene, innerhalb der 

NATO sowie im Rahmen der Anti-IS-Allianz unternommen, um den NATO-
Bündnispartner Türkei von militärischen Angriffen auf die Selbstverwaltung 
in Nord- und Ostsyrien abzuhalten und den militärischen Sieg über die is-
lamistisch-dschihadistische Terrororganisation IS nicht zu gefährden (vgl. 
www.sueddeutsche.de/politik/syrien-tuerkei-droht-mit-angriffen-auf- 
kurdenmiliz-1.4279108, abgerufen am 21. Februar 2019; bitte erläutern)? 

Berlin, den 7. März 2019  

Dr. Sahra Wagenknecht, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion
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